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Alle wollen mehr Digitalisierung, alle 
wollen mehr Datennutzung. Was braucht 
es dann, um auf dem Weg dorthin Erfolge 
zu erreichen? Ein überlegtes Herangehen 
und konsistente Handlungsgrundsätze  – 
eine Strategie eben. Im alten Griechenland 
stand „strategos“ für Feldherrenkunst und 
gute Heeresführung. Heute verstehen wir 
darunter eine grundsätzliche, langfristige 
Verhaltensweise zur Verwirklichung lang-
fristiger Ziele1 in Form einer Gesamtkon-
zeption2.

Unbestreitbar besteht Bedarf an solch 
einem Gesamtkonzept und an einem stra-
tegischen Vorgehen in der Digital- und 
Datenpolitik. Angesichts schneller tech-
nologischer Entwicklungen und eines 
globalen Standortwettbewerbs gilt es, bei 
der Suche nach dem besten Konzept zur 
Regulierung des Umgangs mit Daten kei-
ne Zeit zu verlieren. Ebenso wichtig wie 
Geschwindigkeit ist jedoch eine stringente 
Konzeption. Wenn die Teile einer Stra-
tegie nur lose verbundene Einzelpunkte 
sind, kann das die Kraft des Gesamtkon-
zepts mindern. Daher kommt es bei einer 
Datenstrategie, an der verschiedene Bun-
desministerien – womöglich geleitet von 
unterschiedlichen Interessen  – arbeiten, 

1 Müller-Stewens/Gillenkirch in: Gabler Wirt-
schaftslexikon (2018); abrufbar unter:  
https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/
strategie-43591/version-266920

2 Schubert/Klein in: Das Politiklexikon (2020), 
abrufbar unter: www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/
politiklexikon/18309/strategie
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nach jahrelangen Vorarbeiten und Diskus-
sionen im Januar 2021 vorgelegt4. Zu die-
sem Zeitpunkt war bereits bekannt, dass es 
in der verbleibenden Zeit bis zum Bundes-
tagswahlkampf kaum möglich sein wür-
de, nennenswerte Teile der Forderungen 
umzusetzen. Schauen wir, ob es in dieser 
Legislaturperiode besser läuft. Mit Glück 
wird die angekündigte Überarbeitung der 
deutschen Datenstrategie bei Erscheinen 
dieser Kolumne bereits vorliegen.

Was inhaltlich 2021 liegenblieb, kann 
2023 gleich in Angriff genommen wer-
den. Ganz oben auf der Agenda muss si-
cherlich stehen, wie die Durchsetzung des 
Datenschutzrechts vereinheitlicht werden 
kann. Dies hat auch in Brüssel Priorität; in 

4 Diskussion dazu bei „DatenDialog Online: Da-
tenstrategie der Bundesregierung“ vom 
16. März 2021; Aufzeichnung abrufbar unter: 
https://stiftungdatenschutz.org/veranstaltungen/
unsere-veranstaltungen-detailansicht/ 
datenstrategie-191

sehr darauf an, die Einzelteile gut zu ver-
binden.

Vielleicht wäre es sinnvoll gewesen, ein 
zentrales Digitalministerium mit Zustän-
digkeit für alle wichtigen Datenthemen 
einzurichten. In der aktuellen Konstella-
tion müssen in der Datenpolitik meist meh-
rere Häuser zusammenwirken. So ist etwa 
für das zu errichtende Daten institut nicht 
das – naheliegende – Bundesministerium 
für Digitales und Verkehr zuständig, son-
dern das Bundeswirtschaftsministerium 
gemeinsam mit dem Bundesinnenminis-
terium und dem Bundesforschungsminis-
terium. Auch die nationale Datenstrategie 
soll von gleich drei Ministerien weiterent-
wickelt werden; so legte es die Bundesre-
gierung im vergangenen Herbst fest3.

Datenstrategie? – 
gibt’s doch schon

Von einer „Weiterentwicklung“ wird zu 
Recht gesprochen, weil die vorhandene 
Datenstrategie noch längst nicht umge-
setzt ist und ihre Ziele nach wie vor aktu-
ell sind. Die vormalige Regierungskoaliti-
on im Bund hatte ihre Datenstrategie erst 

3 Eckpunktepapier „Digitalpolitik der Bundesregie-
rung: Neuordnung digitalpolitischer Zuständig-
keiten“ vom September 2022; abrufbar unter:  
www.bundesregierung.de/resource/blob/975226/
2080044/6831e8a530126ca480340e1ce80
7ae18/2021-08-31-eckpunktepapier- 
digitalpolitik-data.pdf?download=1)
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Vorbildcharakter des Staates, die selbst-
verständlich Teil jeder Datenstrategie sein 
müssen.10

Während wir bei Redaktionsschluss 
dieser Ausgabe auf die Datenstrategie 
noch warten, wird die Digitalstrategie des 
Bundes11 bereits umgesetzt. Der Erfolg 
wird davon abhängen, dass die Einzel-
projekte und die übergeordneten Aspek-
te gleichermaßen verfolgt werden. Ein 
Beirat, in den jüngst auch der Kolum-
nist berufen wurde, bewertet parallel zur 
laufenden Regierungsarbeit sogenann-
te Leuchtturmprojekte aus allen Fach-
ministerien und gibt deren Vertreterin-
nen und Vertretern direkte Rückmeldung. 
Damit soll eine qualitative Beurteilung 
der  Einzelprojekte der Digitalstrategie 
erreicht werden. Ganz sicher wird sich 
der Beirat auch zur Digitalstrategie im 
Ganzen  äußern. Denn jede Strategie ist 
bestenfalls mehr als die Summe ihrer Be-
standteile.

10 „Lob und Detailkritik für Datenstrategie der 
Bundes regierung“ – Bericht von der Bundes-
tagsanhörung vom 24. Februar 2021;  
abrufbar unter: www.bundestag.de/dokumente/
textarchiv/2021/kw08-pa-digitale-
agenda-805186

11 Digitalstrategie „Gemeinsam digitale Werte 
schöpfen“ vom 31. August 2022; abrufbar unter: 
https://digitalstrategie-deutschland.de/medien

diesen Monaten wird dort an einer Ergän-
zung der DSGVO gearbeitet5. Deutschland 
hat hier besonderen Änderungsbedarf, 
denn die historisch bedingte  – sachlich 
jedoch kaum mehr gerechtfertigte  – Zu-
ständigkeit der Bundesländer für den Da-
tenschutz im nicht-öffentlichen Bereich 
sollte beherzt hinterfragt und womöglich 
geändert werden. Wenn aus strukturel-
len Gründen keine Zentralisierung der 
Aufsicht über die Wirtschaft in Frage 
kommen kann, ist zumindest die im Koa-
litionsvertrag versprochene Institutionali-
sierung der Datenschutzkonferenz herzu-
stellen und damit die Zusammenarbeit der 
Aufsichtsbehörden zu festigen. Ziel könn-
te eine Art innerdeutsches Kohärenzver-
fahren nach Vorbild des EU-Datenschutz-
rechts sein, mit Mehrheitsentscheidungen 
und schnelleren Prozesse. Verfassungs-
rechtliche Hürden, wie das grundsätzliche 
Verbot der Mischverwaltung zwischen 
Bund und Ländern, müssen aufmerksam 

5 Ankündigung der EU-Kommission “Further spe-
cifying procedural rules relating to the enforce-
ment of the General Data Protection Regula-
tion”; abrufbar unter: https://ec.europa.eu/info/
law/better-regulation/have-your-say/
initiatives/13745-Further-specifying-procedural-
rules-relating-to-the-enforcement-of-the- 
General-Data-Protection-Regulation_de

berücksichtigt, aber im Ergebnis über-
wunden werden. Dies ist, wie im Falle des 
IT-Planungsrates, auf Basis einer Klar-
stellung im Grundgesetz möglich6, letzte-
re ist  jedoch nicht zwingend7. Zu diesem 
Schluss kam ebenfalls ein Gutachten im 
Auftrag der Datenschutzkonferenz An-
fang 20228.

Von Kompetenz und Kultur

Abseits dieses sehr konkreten Punktes 
enthält die „alte“ Datenstrategie9 richtige 
Ansätze. So sollen Datenzugang und Da-
tenteilung ausgeweitet werden, ohne dass 
der Datenschutz eingeschränkt wird. Ein 
solcher Kompromiss soll Grundrechts-
schutz mit Innovationsförderung verei-
nen. In dem Dokument von 2021 wurden 
die Förderung von „Datenkompetenz“ und 
die Etablierung einer neuen „Datenkultur“ 
angemahnt. Dies sind Daueraufgaben mit 

6 Schallbruch/Städler, Neuregelung der Bund-
Länder-Zusammenarbeit bei der IT durch 
Art. 91c, in: CR 2009, 619 ff.

7 Martini/Botta in: DÖV 2022, 605 [615].
8 Spiecker gen. Döhmann/Richter: Rechtliche 

Möglichkeiten zur Stärkung und Institutionali-
sierung der Kooperation der Datenschutzauf-
sichtsbehörden des Bundes und der Länder; 
Gutachten abrufbar unter:  
https://fragdenstaat.de/dokumente/162529- 
richter-spiecker-gutachten-dsk-2-0/

9 Datenstrategie der Bundesregierung vom 
27. Januar 2021; abrufbar unter:  
www.bundesregierung.de/breg-de/suche/ 
datenstrategie-der-bundesregierung-1845632

Lizenziert für die Stiftung Datenschutz.
Die Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.

©
 C

op
yr

ig
ht

 E
ric

h 
S

ch
m

id
t V

er
la

g 
G

m
bH

 &
 C

o.
 K

G
, B

er
lin

 2
02

3 
(h

ttp
://

w
w

w
.p

in
gd

ig
ita

l.d
e)

 -
 0

7.
07

.2
02

3 
07

:3
0

58
70

13
05

87
9

http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2021/kw08-pa-digitale-agenda-805186
http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2021/kw08-pa-digitale-agenda-805186
http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2021/kw08-pa-digitale-agenda-805186
https://digitalstrategie-deutschland.de/medien
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13745-Further-specifying-procedural-rules-relating-to-the-enforcement-of-the-General-Data-Protection-Regulation_de
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13745-Further-specifying-procedural-rules-relating-to-the-enforcement-of-the-General-Data-Protection-Regulation_de
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13745-Further-specifying-procedural-rules-relating-to-the-enforcement-of-the-General-Data-Protection-Regulation_de
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13745-Further-specifying-procedural-rules-relating-to-the-enforcement-of-the-General-Data-Protection-Regulation_de
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13745-Further-specifying-procedural-rules-relating-to-the-enforcement-of-the-General-Data-Protection-Regulation_de
https://fragdenstaat.de/dokumente/162529-richter-spiecker-gutachten-dsk-2-0/
https://fragdenstaat.de/dokumente/162529-richter-spiecker-gutachten-dsk-2-0/
http://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/datenstrategie-der-bundesregierung-1845632
http://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/datenstrategie-der-bundesregierung-1845632



